
Wie erleben Sie das Zusammenleben 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung in Vorarlberg?

Die Vereinten Nationen haben Ende 2006 die 
Behindertenrechtskonvention beschlossen, Ös-
terreich hat diese im März 2007 unterschrie-
ben und seit dem innerstaatlichen Inkrafttre-
ten im Herbst 2008 sind Bund, Länder und 
Gemeinden verpflichtet, diese Konvention in  
Österreich umzusetzen.

Zweck des Übereinkommens ist es, die volle 
und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern, zu schüt-
zen und zu gewährleisten.

Aus diesem Grund befasst sich die Landeskam-
pagne „Chancen leben“ in diesem Jahr mit der 
UN-Behindertenrechtskonvention.

Mit dem Vorarlberger Chancenpreis 2011 
werden Statements von Begegnungen von 
Menschen mit und ohne Behinderung, gesucht. 
Schildern Sie eine Begegnung, in der Sie gelun-
gene Inklusion erlebt haben oder schildern Sie 

eine Situation, in der Sie fehlende Akzeptanz 
gespürt und erfahren haben. Wie erleben Sie 
das Zusammenleben von Menschen mit und 
ohne Behinderung in Vorarlberg? 

Welche Ziele verfolgt der Wettbewerb?       

Mit dem Wettbewerb soll ein weiterer Beitrag 
zur Sensibilisierung der Menschen in Vorarl-
berg zum Thema Menschen mit Behinderung 
geleistet werden, das Verständnis füreinander 
gestärkt werden sowie die gegenseitige Ak-
zeptanz fördern, damit das gemeinsame Leben 
von Menschen mit und ohne Behinderung zur 
Selbstverständlichkeit wird.

Die Teilnahme

Zur Teilnahme eingeladen sind alle Menschen 
mit und ohne Behinderung aus Vorarlberg. Der 
Wettbewerb startet am Freitag, 1. Juli 2011 
und endet am 30. November 2011.

Preise

Die Gewinner erhalten ein Preisgeld und wer-
den von der Jury mit dem „Vorarlberger Chan-
cenpreis 2011“ ausgezeichnet. Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie auf 

www.vorarlberg.at/chancenleben

Seien Sie auch mit dabei!

Vorarlberger 
Chancenpreis 
2011 

Bereits bei der Erarbeitung des Vorarlberger 
Chancengesetzes, das seit 2006 in Kraft 
ist, wurden wichtige Impulse der damals 
noch im Entstehen begriffenen UN-Behin-
dertenrechtskonvention aufgenommen. 
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